
Seite 1 von 2 

 

Beschlussvorlage  
 
Jugendhilfeausschuss  
am 15.06.2026  
TOP öffentlich  
 

 
 

Amt für Jugend und Familie 
Referat 32 

  

 
 
 

 
 
 

Aktenzeichen:  32 
 

01.06.2026 

 
 

Bildung Unterausschuss Jugendhilfeplanung 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 

1.1. Der Jugendhilfeausschuss beschließt, für die Wahlperiode 2026 - 2032 einen Unterausschuss 
Jugendhilfeplanung gemäß § 7 der Satzung für das Jugendamt des Landkreises Fürstenfeldbruck 
zu bilden. Der Unterausschuss Jugendhilfeplanung besteht aus zehn Mitgliedern plus Vorsit-
zende/m. 
 
1.2. Der Jugendhilfeausschuss bestellt für den Unterausschuss Jugendhilfeplanung folgende(n) Vor-
sitzende(n), Mitglieder und Vertreter: 

 Organisation Mitglied 1. Vertreter(in) 

 Vorsitzende(r) n.n. n.n. 
1. CSU Stefan Floerecke  Dr. Celine Lauer  
2. CSU  Emanuel Staffler Hannes Kiermair 
3. B90/Grüne Angelika Simon-Kraus Janine Beier-Seifert 
4. SPD Monica Süß Gregor v. Uckermann 
5. KJR n.n. n.n. 
6. Wohlfahrtsverbände n.n. n.n. 
7. Wohlfahrtsverbände n.n. n.n. 
8. Verwaltung Veronika Foerst 

Abteilungsleitung 3-2 

Patrick Lindenmüller 
Sachbereichsleitung 32-1, stellv. Re-
feratsleitung 

9. Verwaltung Dietmar König 
Referatsleitung Amt für Jugend und 
Familie 

Philipp Grenzebach 
Sachbereichsleitung 32-6, stellv. Re-
feratsleitung 

10. Verwaltung Dr. Max Makovec 
Jugendhilfeplanung Amt für Jugend 
und Familie 

David Zeller 
Controlling Amt für Jugend und Fa-
milie 
 

 
 
 
Kurze Problembeschreibung und Begründung: 

Seit 13.10.2003 besteht der Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses zur Begleitung der Ju-
gendhilfeplanung. Der Unterausschuss soll sich vorbereitend mit der Jugendhilfeplanung befassen 
und diese fachlich begleiten. 
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Da der Unterausschuss ein Abbild des Jugendhilfeausschusses sein sollte, wird vorgeschlagen, ins-
gesamt vier Vertreter aus den politischen Fraktionen einschließlich Ausschussgemeinschaft zu be-
stellen. Nach dem Berechnungsverfahren St. Laguë/Schepers würden sich die Sitze wie folgt vertei-
len: 2 Sitze CSU, 1 Sitz Bündnis 90/Die Grünen, 1 Sitz SPD. Hinzu kommen 1 Vorsitzende/r sowie 
ein Vertreter der Jugendverbände (KJR) und zwei Vertreter der Wohlfahrtsverbände / der anerkann-
ten Träger der freien Jugendhilfe. 

 
Gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 der Satzung für das Jugendamt des Landkreises Fürstenfeldbruck soll ein 
stimmberechtigtes Mitglied des Jugendhilfeausschusses als Vorsitzende/r bestimmt werden. Außer-
dem ist eine Vertreterin oder ein Vertreter der oder des Vorsitzenden zu bestimmen. 
 
 
Bisherige Beschlüsse wurden zu dieser Sache gefasst: 

keine 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

keine 
 
Personelle Auswirkungen: 

keine 
 
Auswirkungen auf das Klima: 
 

zu erwarten:   positiv*  negativ*  keine 

 
*Erläuterung siehe Begründung 
 
 
 

Beratungsergebnis: Mit  Stimmen für den Beschlussvorschlag 

 Mit  Stimmen für folgenden geänderten Beschlussvorschlag 
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